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Verzeichnis 
der Handlungs– und Zeichnungsbefugnis in über-
tragenen Bereichen 
vom 21. Februar 2011  

Das Bildungs- und Kulturdepartement, 

gestützt auf Artikel 33 Absatz 4 der Organisationsverordnung vom 
7. September 19891

beschliesst: 

, 

Art. 1 Delegation 

Innerhalb der geltenden Finanzbefugnisse werden folgende Zeichnungs- 
und Handlungsbefugnisse, die nach Gesetzgebung dem Departement zuge-
ordnet sind, an das Departementssekretariat und die Ämter delegiert: 

Departementssekretariat 

1  Gewährung von Stipendien während der obligatorischen Schulzeit (Art. 2 
Abs. 3 der Stipendienverordnung) 
2  Ausnahmeregelungen bezüglich der Grundsätze der Beitragsleistung und 
der Beitragsberechtigung im Stipendienbereich (Art. 5 Abs. 3 und Art. 6 
Abs. 3 der Stipendienverordnung) 
3  Anerkennung von beitragsberechtigten Ausbildungsstätten (Art. 14 Abs. 1 
der Stipendienverordnung) 
4 Behandlung von Stipendiengesuchen ausserhalb des Punktesystems 
(Art. 9 der Stipendienverordnung) 
5  Ermässigung oder Erlass des Schulgeldes für SchülerInnen, deren Eltern 
im Kanton Wohnsitz haben (Art. 6 Abs. 1 der Ausführungsbestimmungen 
über die Kantonsschule) 
6  Gewährung von Beiträgen an Angebote und Massnahmen gemäss Art. 115 
Abs. 2 des Bildungsgesetzes 

 

Amt für Volks- und Mittelschulen 

7  Bewilligung des Besuchs von Privatunterricht (Art. 40  Bildungsgesetz) 
8  Bestimmung der Lehrmittel und allfälliger Empfehlungen für Gebrauchsmit-
tel im Volksschulbereich (Art. 62 Bildungsgesetz) 
9  Erteilung der befristeten Lehrbewilligung (Art. 3 Abs. 2 und 3 der Lehrper-
sonenverordnung) 
10  Stufenspezifische Ergänzung des beruflichen Auftrags (Art. 4 Abs. 5 der 
Lehrpersonenverordnung) 
11  Zuteilung und Anstellung von PraktikantInnen für die Schuldienste (Art. 8 
der Verordnung über den schulpsychologischen Dienst und Art. 9 der Ver-
ordnung über den logopädischen Dienst) 
12  Bezeichnung der obligatorischen Lehrmittel auf Vorschlag des Rektorats 
(Art. 1 Bst. a der Ausführungsbestimmungen über die Kantonsschule) 
13  Festlegung von Form und Inhalt der Schulzeugnisse (Art. 1 Bst. b der 
Ausführungsbestimmungen über die Kantonsschule) 
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Amt für Berufsbildung 

14 Erteilung der befristeten Lehrbewilligung (Art. 3 Abs. 2 und 3 der Lehrper-
sonenverordnung) 
15  Stufenspezifisches Ergänzung des beruflichen Auftrags (Art. 4 Abs. 5 der 
Lehrpersonenverordnung) 

Amt für Kultur und Sport 

16  Anordnung von Massnahmen bei archäologischen Funden (Anordnung 
von Grabungen) (Art. 13 Denkmalpflegeverordnung) 
17  Entscheid über Neuanschaffungen in der Kantonsbibliothek (Art. 6 der 
Verordnung über die Kantonsbibliothek) (delegiert an die Leitung der Kan-
tonsbibliothek) 

Art. 2 Formelle Vorgaben für den Entscheid 

Wird ein Entscheid gemäss dieses Verzeichnisses im Auftrag des/der De-
partementsvorsteher/-in unterschrieben, so sind folgende formelle Vorgaben 
zu beachten: 
– Briefvorlage des Departements verwenden; 
– Unterschriftsformel „Für den Departementsvorsteher/ Für die Departe-

mentsvorsteherin: 
Vorname Name (des/der Unterzeichnenden) 
Funktion (des/der Unterzeichnenden)“ 

– Sofern ein Rechtsmittelvermerk notwendig ist: „Rechtsmittel: Gegen 
diesen Entscheid kann innert 20 Tagen schriftlich und begründet beim 
Regierungsrat Beschwerde erhoben werden.“ 

Art. 3 Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft und ersetzt jenen vom 16. März 2009. 

Sarnen, 21. Februar 2011 Bildungs- und Kulturdepartement 
Der Departementsvorsteher:  
Franz Enderli 
 
Der Departementssekretär: 
Peter Gähwiler 
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